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Freundlicher Hinweis
Der Redaktionsschluss für die Ausgabe Februar ist der 17.02.2026.

Wir bitten Sie, künftig Ihre Beiträge als Word-Datei, pdf-Dokument bzw. jpg-Fotos pünktlich zu senden an
amtsblatt@vg-schiefergebirge.de

Das Amtsblatt nden Sie auch auf der Website
www.vg-schiefergebirge.de (Service/Amtsblatt/Jahr/Monat).

Sollten Sie kein Amtsblatt erhalten haben, bitten wir um Mitteilung an Frau Evelyn Großmann unter Telefon: 036735/461311
oder an oben genannte E-Mail-Adresse.

Nächster Redaktionsschluss

Dienstag, den 17.02.2026

Nächster Erscheinungstermin

Freitag, 27.02.2026

Amtlicher Teil

Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
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Önungszeiten Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge

Wir empfehlen Ihnen vorherige Terminabsprachen, um Wartezeiten zu minimieren.

Allgemeine Verwaltung: Telefon 036735/461-0

Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 09.00 - 11.00 Uhr
Einwohnermeldeämter
Probstzella: Telefon 036735/461-112

Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag kein Sprechtag
Freitag: 09.00 - 11.00 Uhr
Lehesten: Telefon 036735/461-212

Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 14.00 - 16.00 Uhr
Gräfenthal: Telefon 036735/461-312

Montag 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr

Die Bürger der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge kön-
nen jedes Einwohnermeldeamt im Bereich der Verwaltungs-
gemeinschaft nutzen.

Standesamt:
Probstzella: Telefon 036735/461140

Dienstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag: 09.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag: 09.00 - 11.00 Uhr

Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten
Rathaus
Gräfenthal

Dienstag 16:00 bis 18:00 Uhr

Rathaus Lehesten Donnerstag 09:30 bis 11:30 Uhr
Telefonische Erreichbarkeit im Rathaus Gräfenthal unter:
036703/71969
Telefonische Erreichbarkeit im Rathaus Lehesten unter:
036653/264531
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Liebe Bürgerinnen und Bürger der
Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge,
ich freue mich sehr, Sie heute als neue Vorsitzende der Verwal-
tungsgemeinschaft Schiefergebirge in der 1. Ausgabe des Amts-
und Mitteilungsblattes für das Jahr 2026 begrüßen zu dürfen.

Bereits in der Gemeinschaftsversammlung am 11.09.2025 wurde
ich von den Vertretern Ihrer Stadt- und Gemeinderäte in dieses
verantwortungsvolle Amt gewählt. Ich danke an dieser Stelle
nochmals allen für das entgegengebrachte Vertrauen.

Seit dem 12.01.2026 bin ich nun zusammen mit meinem Verwal-
tungs-Team im Rathaus in Probstzella für Sie erreichbar.
Zu meiner Person:

Steckbrief

Name: Yvonne Mützel
Jahrgang: 1977, geboren in Bad Lobenstein
Familienstand: verheiratet, 1 Kind (20 Jahre)
Schulabschluss: 1996 - Abitur am Staatlichen Gymnasium

„ChristianGottliebReichard“ inBadLobenstein
Berufsabschluss: 1999 - Dipl. Verwaltungswirtin (FH) an der

Thüringer Verwaltungsfachhochschule für
öffentliche Verwaltung in Gotha

Mit der Region des Schiefergebirges bin ich seit jeher eng verbun-
den. Sie ist nicht nur meine Heimat, sondern prägt auchmein per-
sönliches und soziales Leben in besondererWeise. Mein Lebens-
mittelpunkt ist die kleine Gemeinde Weitisberga. Hier kenne ich
die Menschen, die Landschaft und die gewachsenen Strukturen
seit meiner Kindheit. Familie und Freunde gebenmir Rückhalt und
Unterstützung. Diese enge Verwurzelung in der Region bedeutet
mir sehr viel und ist ein fester Bestandteil meiner Identität.

Die Schönheit unserer Landschaft, geprägt durch ihre einzigar-
tigen geologischen Besonderheiten, macht das Schiefergebirge
zu einer Region mit einem großem touristischem Entwicklungs-
potenzial. Diese zu bewahren und gleichzeitig zukunftsfähig wei-
terzuentwickeln, ist mir ein zentrales Anliegen.

Seit meinemStudienabschluss als Diplom-Verwaltungswirtin (FH)
engagiere ich mich mit Überzeugung für die kommunale Arbeit.
Die letzten 16 Jahrewar ich als geschäftsleitende Beamtin der Ge-
meinde Remptendorf tätig. In dieser Zeit konnte ich umfassende
Erfahrungen in der Verwaltungssteuerung und -organisation, der
Personalführung sowie im Umgang mit politischen Gremien und
den Bürgerinnen und Bürgern sammeln. Die langjährige Praxis
in der Kommunalverwaltung und die vorherige 8-jährige Tätigkeit
in der freien Wirtschaft haben meinen Blick für eine ezient und
serviceorientiert arbeitende Verwaltung geschärft.

Die Weiterentwicklung der Verwaltungsgemeinschaft Schiefer-
gebirge möchte ich aktiv gestalten - mit Augenmaß, Fachkom-
petenz und Oenheit für neueWege. Dabei setze ich auf Zusam-
menarbeit, gegenseitiges Vertrauen und ein starkes Miteinander
zwischen Verwaltung, Kommunalpolitik und Bürgerschaft.

Ein großes Bedürfnis ist mir dabei die Bürgernähe. Verwaltung
soll verständlich, erreichbar und ansprechbar sein. Die Anliegen
der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen, zuzuhören und
gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln, sehe ich als
grundlegende Aufgabe meines Amtes.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein gesundes, friedli-
ches und erfolgreiches Jahr 2026.

Lassen Sie uns im neuen Jahr begegnen, mit „oenen Augen,
oenen Ohren und oenen Worten“, für den nötigen Weitblick
und eine gegenseitig verschätzende Kommunikation und ein
respektvolles Miteinander.

Ihre Yvonne Mützel

Verwaltungsvorschrift

zur Bestimmung der von der Verwaltungsgemein-
schaft Schiefergebirge durchzuführenden

Bußgeldverfahren mit Aktenführung in Papierform

Verwaltungsvorschrift der
Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge

vom 04.12.2025

I.
Gemäß § 1 Abs. 3 Satz 2 der Thüringer Bußgeldaktenführungs-
verordnung wird bestimmt, dass in sämtlichen Verfahren we-
gen Ordnungswidrigkeiten bis zum 31.12.2026 die Akten in
Papierform angelegt sowie von anderer Stelle übermittelte elekt-
ronische Akten in Papierform geführt oder weitergeführt werden.

II.
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2026 in Kraft
und mit Ablauf des 31. Dezember 2026 außer Kraft.

Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
Probstzella, 04.12.2025

Heerwagen
-Gemeinschaftsvorsitzender-

Amtliche Tierbestandserhebung
Sehr geehrte Tierbesitzer,

die Thüringer Tierseuchenkasse führt die amtliche Tierbestand-
serhebung 2026 zum Stichtag 03.01.2026 durch.

Alle Tierbesitzer, die bisher nicht in der Tierseuchenkasse
angemeldet waren und keine Meldekarte erhalten haben,
werden hiermit aufgefordert, ihrer gesetzlichen Verpichtung
zur Tierbestandsanmeldung gemäß Satzung nachzukommen.

Die Tierbestandsmeldung ist zu richten an die:

Thüringer Tierseuchenkasse
Victor-Goerttler-Str. 4

07745 Jena

Es wird darauf hingewiesen, dass die jährliche amtliche Tier-
bestandserhebung der Thüringer Tierseuchenkasse gesondert
zur Viehzählung des Thüringer Landesamtes für Statistik durch-
geführt wir.

Den Satzungstext nden Sie im Internet unterwww.thtsk.de.

Die Satzung liegt aus in den Verwaltungsgebäuden der
Verwaltungsgemeinschaft

Markt 8 in Probstzella,
Obere Marktstraße 1 in Lehesten,

Marktplatz 1 in Gräfenthal.

Ihre Thüringer Tierseuchenkasse
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Probstzella Lehesten Gräfenthal

 
 

Meldebogen für Wahlhelfer 
 

Ich erkläre mich bereit, bei den Wahlen in einem Wahlvorstand ehrenamtlich 
mitzuwirken: 

 
 
  

 
Wahl des Landrates Saalfeld-Rudolstadt  
 

 
07.Juni 2026 

 
  

 
Stichwahl Wahl des Landrates 
 

 
21.Juni 2026 

 
 
 
Familienname: 
 
 

Vorname: 
 

Straße, Hausnummer: 
 
 
 

PLZ, Wohnort 

Geburtsdatum: 
 
 
 

Telefon (privat, mobil): 

Telefon (dienstlich): 
 
 
 

E-Mail-Adresse: 

 
 
 
Ort, Datum Unterschrift 
 
 

 

 
Bitte diesen Meldebogen ausgefüllt und unterschrieben zurücksenden an: 
Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge, Markt 8, 07330 Probstzella, info@vg-
schiefergebirge.de, Fax: 036735/461155 oder Abgabe im Bürgerbüro. 



Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge - 5 - Nr. 1/2026

Einrichtung  
Einer Übermittlungssperre 
gem. dem Bundesmeldegesetz 

Tagesstempel 
 
 
 

In der VG Schiefergebirge gemeldete Personen können nach Maßgabe des Bundesmeldegesetzes (BMG) formlos die 
Speicherung der untenstehenden Übermittlungssperren beantragen. Die Speicherung erfolgt unbefristet und ist 
gebührenfrei. 

Familienname(n) / akad. Grade, Vorname(n) Geburtsname 
 
 

Geburtsdatum 
 
 

Anschrift 

Übermittlungssperren: 

1 
  An Adressbuchverlage dürfen mein Name und meine Anschrift nicht weitergegeben werden 

(gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m § 50 Abs. 3 BMG). 
 

 

2 
   Der Erteilung einer Melderegisterauskunft über mich zur Ehrung von Alters- und Ehejubilaren (z.B. 

70. oder späterer Geburtstag; goldene Hochzeit oder ein späteres Ehejubiläum) an Mitglieder von 
Parlamentarischen und kommunalen Vertretungskörperschaften sowie Presse, Rundfunk und 
anderen Medien widerspreche ich (gemäß § 50 Abs. 5 BMG i.V.m § 50 Abs. 2 BMG).

 

 

3 
   

Da ich nicht der Religionsgesellschaft meines Ehegatten angehöre, beantrage ich, gemäß § 42 
Abs. 3 Satz 2 BMG i.V.m § 42 Abs. 2 BMG, dass meine Daten nicht an die 
Religionsgesellschaften meines Ehegatten übermittelt werden. Diese Erklärung gilt auch für 
meine minderjährigen Kinder: 

Familienname Vorname(n) Geburtstag 
 

 

 

 

4 
   Hiermit widerspreche ich die Weitergabe meiner Daten an Parteien, Wählergruppen und andere 

Träger von  
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit allgemeinen Wahlen und Abstimmungen (gemäß § 50 
Abs. 5 BMG i.V.m § 50 Abs. 1 BMG). 

 

 

5 
   Ich habe eine Übermittlungssperre für Alters- und Ehejubilare (siehe Punkt 2), stimme aber der 

Gratulation durch den Bürgermeister zu Alters- und Ehejubiläen zu. 

entgegengenommen:       (Unterschrift d. Erklärenden) Datum 

(Stempel, Unterschrift)
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Stellenausschreibung
Die Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge mit Sitz in 07330 Probstzella, Markt 8, beabsichtigt, zum nächstmöglichen
Zeitpunkt die Stelle

eines Sachbearbeiters (m/w/d)
Fachbereich Bauverwaltung

in Vollzeit
neu zu besetzen.

Der Verwaltungsbereich der Verwaltungsgemeinschaft um-
fasst 3 Mitgliedsgemeinden mit insgesamt ca. 6.000 Einwoh-
nern.

Das Aufgabengebiet umfasst folgende Bereiche:

- Mitwirkung bei der Bauunterhaltung sowie Steuerung
von Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen und
Objektverwaltung

- Bearbeitung von Bauanträgen
- Bearbeitung von Fördermittelangelegenheiten
- Erstellung einfacher Leistungsverzeichnisse
- Durchführung und Begleitung von Vergabeverfahren
- Steuerung von externen Architekten und Ingenieuren
- Wahrnehmung der Bauherrenaufgaben bei kommunalen

Baumaßnahmen
- Überwachung von Bauarbeiten anderer Baulastträger

bezüglich der ordnungsgemäßen Wiederherstellung
der beanspruchten Anlagen, insbesondere Straßen
und Wege

Unsere Anforderungen an Sie:

- eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Verwaltungs-
fachangestellten oder eine vergleichbare Ausbildungmit
Bezug zum Aufgabengebiet

- idealerweise Berufserfahrung in der kommunalen Bau-
verwaltung

- sicherer Umgang mit den EDV-Anwendungen (MS-
Oce); idealerweise auch in GIS-Verfahren

- Kenntnisse im Bau- und Vergaberecht
- zuverlässige, engagierte und selbst-

ständige Arbeitsweise
- Flexibilität bei der Arbeitszeit
- Führerschein Klasse B und die Bereitschaft, den pri-

vaten Pkw auch für dienstliche Fahrten in Anspruch zu
nehmen

Wir bieten Ihnen:

- eine unbefristete Vollzeitstelle im Umfang von derzeit
39 Wochenstunden

- ein interessantes, vielseitiges und anspruchsvolles Auf-
gabengebiet

- einen modernen und familienfreundlichen Arbeitsplatz
mit Gleitzeitregelung

- ein vielseitiges Angebot an Fortbildungsmaßnahmen
- Entlohnung nach dem TVöD unter Berücksichtigung der

vorhandenen Qualikation und der bisherigen berui-
chen Erfahrung

- betriebliche Altersvorsorge über die
Zusatzversorgungskasse

- Jahressonderzahlung und alterna-
tives Entgeltanreizsystem

- Unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuungs-
möglichkeiten und Hilfe bei der Wohnungssuche

Für nähere Auskünfte steht Ihnen die Gemeinschaftsvorsit-
zende Frau Yvonne Mützel unter der Telefonnummer 036735/
461 110 gerne zur Verfügung.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte
bis spätestens zum 28.02.2026 an die

Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
- Gemeinschaftsvorsitzende persönlich -
Markt 8
07330 Probstzella

Elektronische Bewerbungen werden ebenfalls akzeptiert. Bitte
verwenden Sie hierfür die Adresse personal@vg-schieferge-
birge.de und den Betre „Bewerbung Sachbearbeiter Bau-
amt“. Die Dokumente sollen im PDF-Format vorliegen und die
Gesamtgröße von 8 MB nicht überschreiten.

Informationen zum Datenschutz: Die Bewerbungsdaten
werden im Einklang mit der DSGVO und dem ThürDSG verar-
beitet. Eine entsprechende Information gemäß Art. 13 DSGVO
erfolgt nach Einreichung Ihrer Unterlagen. Nach Abschluss
des Stellenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungsun-
terlagen nicht berücksichtigter Bewerber/-innen gemäß § 27
Abs. 4 ThürDSG i.V.m. Art. 17 Abs. 1a DSGVO ordnungsgemäß
vernichtet.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Ihre Bewerbungsun-
terlagen nicht zurückgesandt werden. Bitte fügen Sie deshalb
keine Originale bei.

Durch die Bewerbung entstehende Kosten sowie Reisekosten
für das Vorstellungsgespräch können nicht erstattet werden.

Die Stelle ist für jeden gleichermaßen geeignet, unabhängig
vom Geschlecht.

Schwerbehinderte werden im Rahmen des Schwerbehinder-
tengesetzes berücksichtigt.

gez.
Yvonne Mützel
Gemeinschaftsvorsitzende
VG Schiefergebirge
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Stellenausschreibung
Die Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge mit Sitz in 07330 Probstzella, Markt 8, beabsichtigt, zum nächstmöglichen
Zeitpunkt die Stelle

des Leiters der Finanzverwaltung / Kämmerei (m/w/d)
in Vollzeit

neu zu besetzen.

Der Verwaltungsbereich der Verwaltungsgemeinschaft um-
fasst 3 Mitgliedsgemeinden mit insgesamt ca. 6.000 Einwoh-
nern.

Das Aufgabengebiet umfasst folgende Bereiche:

- Leitung und Führung der Finanzverwaltung/Kämmerei;
Anleitung, Koordination und Überwachung der unter-
stellten Mitarbeiter

- Verantwortung für die Bearbeitung von Grundsatzan-
gelegenheiten der Finanzwirtschaft, des Finanzcontrol-
lings sowie des Kassen- und Rechnungswesens

- Erstellung von Haushaltsplänen, Nachtragshaushalts-
plänen und Jahresrechnungen

- allgemeine Bewirtschaftung der Haushaltsmittel
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Fördermittelcontrolling
- Erstellung von Kostenrechnungen/ Kalkulationen

Unsere Anforderungen an Sie:

- eine abgeschlossene Ausbildung zum Verwaltungs-
oder Finanzwirt bzw. eine vergleichbare Ausbildung
mit Bezug zum Aufgabengebiet

- idealerweise Berufserfahrung in der kom-
munalen Finanzverwaltung

- grundlegende Kenntnisse im kom-
munalen Haushaltsrecht

- sicherer Umgang mit den EDV-An-
wendungen (MS-Oce)

- zuverlässige, engagierte und selbst-
ständige Arbeitsweise

- Flexibilität bei der Arbeitszeit
- Führerschein Klasse B und die Bereitschaft, den pri-

vaten Pkw auch für dienstliche Fahrten in Anspruch zu
nehmen

Wir bieten Ihnen:

- eine unbefristete Vollzeitstelle im Umfang von derzeit
39 Wochenstunden

- ein interessantes, vielseitiges und an-
spruchsvolles Aufgabengebiet

- einen modernen und familienfreundlichen Arbeitsplatz
mit Gleitzeitregelung

- ein vielseitiges Angebot an Fortbildungsmaßnahmen
- Entlohnung nach dem TVöD unter Berücksichtigung der

vorhandenen Qualikation und der bisherigen berui-
chen Erfahrung

- betriebliche Altersvorsorge über die
Zusatzversorgungskasse

- Jahressonderzahlung und alterna-
tives Entgeltanreizsystem

- Unterstützung bei der Suche nach Kinderbetreuungs-
möglichkeiten und Hilfe bei der Wohnungssuche

Für nähere Auskünfte steht Ihnen die Gemeinschaftsvorsit-
zende Frau Yvonne Mützel unter der Telefonnummer 036735/
461 110 gerne zur Verfügung.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte
bis spätestens zum 28.02.2026 an die

Verwaltungsgemeinschaft Schiefergebirge
- Gemeinschaftsvorsitzende persönlich -
Markt 8
07330 Probstzella

Elektronische Bewerbungen werden ebenfalls akzeptiert. Bitte
verwenden Sie hierfür die Adresse personal@vg-schieferge-
birge.de und den Betre „Bewerbung Leiter Finanzverwal-
tung“. Die Dokumente sollen im PDF-Format vorliegen und
die Gesamtgröße von 8 MB nicht überschreiten.

Informationen zum Datenschutz: Die Bewerbungsdaten
werden im Einklang mit der DSGVO und dem ThürDSG verar-
beitet. Eine entsprechende Information gemäß Art. 13 DSGVO
erfolgt nach Einreichung Ihrer Unterlagen. Nach Abschluss
des Stellenbesetzungsverfahrens werden die Bewerbungsun-
terlagen nicht berücksichtigter Bewerber/-innen gemäß § 27
Abs. 4 ThürDSG i.V.m. Art. 17 Abs. 1a DSGVO ordnungsgemäß
vernichtet.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Ihre Bewerbungsun-
terlagen nicht zurückgesandt werden. Bitte fügen Sie deshalb
keine Originale bei.

Durch die Bewerbung entstehende Kosten sowie Reisekosten
für das Vorstellungsgespräch können nicht erstattet werden.

Die Stelle ist für jeden gleichermaßen geeignet, unabhängig
vom Geschlecht.

Schwerbehinderte werden im Rahmen des Schwerbehinder-
tengesetzes berücksichtigt.

gez.
Yvonne Mützel
Gemeinschaftsvorsitzende
VG Schiefergebirge
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Laasen und Döhlen extra neue Haltepunkte eingerichtet sowie
die ehemalige Bushaltestelle in der Ludwigsstädter/ Lehestener
Straße (ASS) wieder für den Rufbus aktiviert. Eine Bestellung
des Rufbusses kann bequem mit der App der KomBus oder
auch einfach per Telefon direkt bei der KomBus (Tel.-Nr. 036651
170 170) frühestens 7 Tage bis spätestens 2 Stunden vor Ihrem
gewünschten Abfahrtstermin erfolgen. Dieses Mobilitätsange-
bot der KomBus ist für den öentlichen Nahverkehr (ÖPNV) im
ländlichen Raum ein wirklich tolles Angebot, welches - wie man
aus der Tageszeitung und dem Internet entnehmen kann - auch
im ersten Monat schon rege genutzt wurde. Ich selbst habe es
auch schon getestet und kann bestätigen, dass es wunderbar
funktioniert hat. Wenn es weiterhin eine so intensive Nutzung
des Rufbus-Angebotes gibt, ist zukünftig vielleicht auch eine
Ausweitung der Angebotszeiten möglich, was insbesondere für
die Abendstunden wünschenswert wäre.

Ihr Bürgermeister
Marco Müller

Bekanntmachung der Haushalts-
satzung des ZWA Saalfeld-Rudolstadt
Aufgrund des § 22 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) verweist die Gemeinde
Probstzella auf die folgende öentliche Bekanntmachung des
ZWA Saalfeld-Rudolstadt:

Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseiti-
gung für die Städte und Gemeinden des Landkreises Saalfeld-
Rudolstadt hat die

Haushaltssatzung des ZWA Saalfeld-Rudolstadt
für das Wirtschaftsjahr 2026

im gemeinsamen Amts- undMitteilungsblatt 22/25 des Landkrei-
ses Saalfeld-Rudolstadt, der Städte Saalfeld/Saale, Rudolstadt
und Bad Blankenburg am 18.12.2025 öentlich bekanntgemacht.

Marco Müller
-Bürgermeister-

3. Änderungssatzung

zur Hauptsatzung vom 30.09.2019

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Ge-
meinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung
- ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Ja-
nuar 2003 (GVBl. S. 41), letzte Änderung vom 2. Juli 2024 (GVBl.
S. 277, 288), hat der Stadtrat der Stadt Lehesten in der Sitzung am
4. Dezember 2025 die folgende Änderungssatzung beschlossen:

§ 1
Änderungen

(1) In § 11 Abs. 1 Satz 1 wird die Zahl „25,00“ durch die Zahl
„27,50“ ersetzt.
(2) § 11 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

(5) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten
für die Dauer ihrer Tätigkeit folgende monatliche Aufwands-
entschädigung:
- der ehrenamtliche Bürgermeister von 1.375,- Euro,
- der ehrenamtliche Beigeordnete von 310,- Euro.

§ 2
Inkrafttreten

Die Änderungssatzung tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft.

Lehesten, den 12.01.2026
Stadt Lehesten

Beschlüsse
Der Gemeinderat der Probstzella fasste in der Gemein-
deratssitzung am 16.12.2025 im öffentlichen Teil folgende
Beschlüsse:

Beschluss Nr. GP/BV/111/2025
KITAMarktgölitz - Erneuerung der ortsfesten Elektroanlage
Der Gemeinderat der Gemeinde Probstzella beschließt, den
Auftrag für die Erneuerung der ortsfesten elektrischen Anlage
in der KITAMarktgölitz an die Firma elektriXs GmbH, Marktgölitz
34, 07330 Probstzella zu einem Auftragswert von 12.963,86 €
zu vergeben.

Beschluss Nr. GP/BV/112/2025
Verwendung der Feuerwehrpauschale nach FörderRL für
das Jahr 2025
Der Gemeinderat der Gemeinde Probstzella wird über die För-
derrichtlinie Feuerwehrpauschale 2025 informiert und stimmt
der Verwendung der Mittel entsprechend der Anlage zu. Die De-
ckung der Ausgaben erfolgt über zweckgebundene Einnahmen.

Der Bürgermeister der Gemeinde Probstzella wird ermächtigt
die entsprechenden Auftragsvergaben vorzunehmen.

Gedanken zum Jahresbeginn 2026
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Probstzella,

ich hoe, dass Sie alle gut ins neue Jahr gestartet sind und es
für uns ein glückliches und erfolgreiches Jahr wird.

Auch in 2026 stehen wir in unserer Gemeinde wieder vor großen
Herausforderungen. Beispielhaft seien an dieser Stelle nur die
Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltes für 2026, die
geplante Straßensanierung in Oberloquitz oder die nicht enden
wollende Geschichte des undichten Daches unserer Turnhalle
genannt. Letztlich ist alles ein Problem fehlender nanzieller
Mittel infolge unzureichender Finanzausstattung der Kommu-
nen - insbesondere im ländlichen Raum - durch Bund und Land
sowie einer deutlichen Erhöhung der Kreis- und Schulumlage,
die von den Gemeinden in 2026 aufzubringen ist. Erschwerend
kommt hier noch die dramatische demograsche Entwicklung
nicht nur in unserer Region, sondern fast überall im Land, aber
vor allem im ländlich geprägten Osten Deutschlands, dazu. Trotz
aller unterschiedlicher Interessenlagen sollte dabei stets das
große Ganze des Gemeinwohls nicht aus den Augen verloren
und gemeinsam ein zielorientierter Konsens angestrebt werden,
um in absehbarer Zeit ohne endlose Debatten die anstehenden
Aufgaben zu meistern. Sind wir zuversichtlich, dass uns dies
auch im Jahr 2026 gut gelingen wird.

Ich wünsche mir, dass auch zukünftig alle Akteure wie Gemein-
derat, Verwaltung und engagierte Bürgerinnen und Bürger gut
und konstruktiv zumWohle unserer Gemeinde zusammenarbei-
ten. Nur gemeinsam können wir es schaen, unser Probstzella
lebenswerter zu gestalten.

Es ist immer besser, miteinander statt übereinander zu reden.
Deshalb sprechen Sie mich oder auch alle Gemeinderäte gerne
an, wenn Sie Probleme erkennen oder Ideen haben, aber auch
wenn Sie einfach Hilfe benötigen. Die Rathaustür steht Ihnen
dafür immer oen.

Informationen des Bürgermeisters zum neuen Rufbus-
Angebot „KomBus Flex“
Mit dem neuen Fahrplan hat die KomBus am 14. Dezember 2025
im gesamten Verkehrsgebiet, welches sich über die Landkrei-
se Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla erstreckt, das neue
Rufbus-Angebot „KomBus Flex“ eingeführt. Insbesondere für
unsere ländlich geprägte Region ist dieses neue exible Mobili-
tätsangebot der KomBus ein sehr komfortables und attraktives
Angebot, zumal es für die Kosten des normalen Nahverkehrs
(VMT-Tarif) und sogar mit dem Deutschlandticket ohne weitere
Zuschläge genutzt werden kann. Ausführliche Informationen
zu diesem Angebot ndet man auf der Web-Seite der KomBus
(www.kombus-online.eu), in der Presse oder in Info-Flyern, die
beispielsweise in unserem Rathaus ausliegen. Natürlich können
Sie auch gerne dort nachfragen.

In allen unseren Ortsteilen gibt es Haltestellen für das neue
Rufbus-System der KomBus. So wurden beispielsweise in
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2. Gleichzeitig beschließt der Stadtrat der Stadt Lehesten
die außerplanmäßige Ausgabe der HHST 67000.94000 -
2025 Brennersgrün - 1 Lichtpunkt - in Höhe von 8.000,00
€. Die Deckung erfolgt über Mehreinnahmen der HHST
90000.06140 - Zuweisungen nach dem Thüringer Gesetz
zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden -.

Beschluss-Nr. SL/BV/089/2025
3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung vom 30.09.2019
Der Stadtrat der Stadt Lehesten beschließt aufgrund der §§ 19
Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreis-
ordnung (ThürKO) die 3. Änderungssatzung zur Hauptsatzung
vom 30.09.2019.

Informationen der Bürgermeisterin

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Lehesten mit ihren Ortsteilen Brenners-
grün, Schmiedebach und Röttersdorf!

Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern ein gesundes
und erfolgreiches neues Jahr mit vielen schönen Erlebnis-
sen, die zu Erinnerungen werden!

Neue Beleuchtung für den ersten Teil der Glückaufstraße
Lehesten
Noch vor Weihnachten konnte der erste Teil in der Glückaufstra-
ße mit der Beleuchtung an den Start gehen. Die kabelgebunde-
nen Masten wurden geliefert und angeschlossen. Die Lieferung
und der Einbau der Solarlampen soll noch im Januar erfolgen.
Ich danke alle Bürgerinnen und Bürger für Ihre Geduld - die
Verzögerungen bitte ich zu entschuldigen.

Weihnachtsmarkt Lehesten am 13.12.2025
Ein gemütlicher Weihnachtsmarkt lud am 13.12.2025 in Lehesten
zum Verweilen ein. Schon ein paar Tage vorher schmückten
Kinder der Grundschule Lehesten denWeihnachtsbaum am Le-
hestener Marktbrunnen, so dass auch dieser in weihnachtlichem
Glanz erstrahlte.
Einige Vereine beteiligten sich mit ihren Ständen amWeihnachts-
markt, so dass ein bunter und vielseitiger Weihnachtsmarkt ent-
stand. In der Kirche wurde die Ausstellung „Nussknacker und
Räuchermännchen“ rege besucht. Für die musikalische Um-
rahmung sorgte der Musikverein Glück Auf Lehesten e. V. - mit
Musik von Jung und Alt unter der Leitung vonMarvin Schrepel. In
der Kirche erklangen außerdem wunderbare Lieder - gesungen
vom Kirchenchor unter der Leitung von Cornelia Seifert.
Bei Familie Adolph stand der Schiefer im Vordergrund - hier
konnte man sich Souvenirs kaufen und wurde über Veranstal-
tungen rund um das Technische Denkmal Historischer Schie-
ferbergbau Lehesten informiert. Die Familie Hilpert önet ihre
Schmiede für alle Interessierten. Hier konnten Klein und Groß
basteln und sich selbst im Schmiedehandwerk ausprobieren.
Insgesamt war es ein gelungener Weihnachtsmarkt, der mit sei-
nem gemütlichen Flair zum Verweilen einlud.
Allen Helfenden sage ich hier noch einmal ein großes Danke-
schön! Den Anwohnerinnen und Anwohnern danke ich für ihr
Verständnis wegen der Sperrung des Kirchplatzes und der damit
verbundenen Einschränkungen.

Weihnachtskonzert Lehesten am 19.12.2025
„Der geheimnisvolle Schneemann“ war der Titel des Weih-
nachtskonzertes am 19.12.2025. Über 200 Zuschauerinnen und
Zuschauer waren von der Musik der Thüringer Symphoniker
begeistert.
Für diesen Abend baten wir um Spenden für kulturelle Zwecke -
hier konnten 1.218,55 Euro an Spenden eingenommen werden.
Wir verwöhnten die Musikerinnen und Musiker mit Kaee und
Kuchen. Jeder und jede von ihnen bekam ein kleines Geschenk.
Die Musikerinnen undMusiker betonten in Gesprächen, dass sie
immer wieder gerne nach Lehesten kommen und die Geschenke
seien ein Alleinstellungsmerkmal. Das freut mich sehr und be-
stärkt, dass unsere Mühen nicht umsonst sind.

Baumpanzungen in Lehesten und den Ortsteilen
Die Baumpanzungen in den Ortsteilen Schmiedebach (Eiche)
und Brennersgrün (Trauerweide) und in Lehesten (Kugelahorn,
Rotdorn, Sträucher) wurden noch im Dezember vollendet. Ich
hoe, unsere Bürgerinnen und Bürger erfreuen sich an den
neuen Bäumchen und Sträuchern. Leider hat die Trauerweide
in Brennersgrün wegen Schnee und Frost eine Beschädigung
erfahren; hier schauen wir, was getan werden kann.

Beschlüsse
Der Stadtrat der Stadt Lehesten fasste in der Stadtratssit-
zung am 04.12.2025 im öffentlichen Teil folgende Beschlüs-
se:

Beschluss-Nr. SL/BV/082/2025
Beschluss über die Rückzahlung von Fördermitteln für das
Ganzjahresprojekt Rennsteig und die Beteiligung am neuen
Förderprogramm Rennsteigprojekt 2.0

1. Die Stadt Lehesten beteiligt sich am neuen Förderprogramm
„Rennsteig-Wanderweg / Rennsteig-Radweg 2.0“ zur Wei-
terführung des Projektes „Ganzjahreskonzept Rennsteig
- Projektgruppe A8, ÜberarbeitungWegweisung Rennsteig-
Wanderweg 1“.

2. Die nötigen Haushaltsmittel in Höhe von 10.600 Euro sollen
im Haushaltsjahr 2026 bereitgestellt werden.

Beschluss-Nr. SL/BV/083/2025
Bestellung eines Abschlussprüfers für den Jahresabschluss
2025 der Wohnungsbaugesellschaft Bad Lobenstein mbH
Der Stadtrat der Stadt Lehesten empehlt der Gesellschafterver-
sammlung der Wohnungsbaugesellschaft Bad Lobenstein mbH,
die Bavaria Treu AG in 99094 Erfurt für die Abschlussprüfung
der Wohnungsbaugesellschaft Bad Lobenstein mbH für das
Geschäftsjahr 2025 zu bestellen.

Beschluss-Nr. SL/BV/084/2025
Baumaßnahme Siedlung in Lehesten - Baubeschluss
Der Stadtrat der Stadt Lehesten beschließt die Durchführung der
Straßenbaumaßnahme Siedlung in Lehesten auf der Grundlage
einer zu schließenden Verwaltungsvereinbarungmit dem Zweck-
verbandWALO Bad Lobenstein auch unter der Bedingung, dass
nach Ausschöpfung aller Rechtsmittel keine Fördermittel aus-
gereicht werden. Über die weiteren Planungsschritte ist der
Stadtrat unaufgefordert zu unterrichten.

Beschluss-Nr. SL/BV/085/2025
Baumaßnahme Leutenberger Straße in Lehesten - Baube-
schluss
Der Stadtrat der Stadt Lehesten beschließt die Durchführung der
Straßenbaumaßnahme Leutenberger Straße in Lehesten auf der
Grundlage einer zu schließenden Verwaltungsvereinbarung mit
dem ZweckverbandWALOBad Lobenstein und der Stadt Lehes-
ten und ggf. dem TLBV auf der Grundlage des Angebotes unter
dem Vorbehalt der Ausreichung der beantragten Fördermittel.
Über die weiteren Planungsschritte ist der Stadtrat unaufgefor-
dert zu unterrichten.

Beschluss-Nr. SL/BV/086/2025
Baumaßnahme Leutenberger Straße in Lehesten - Vergabe
Planungsleistung
Der Stadtrat der Stadt Lehesten beschließt, im Rahmen der Ver-
waltungsvereinbarung zur Durchführung der Baumaßnahmemit
dem Zweckverband WALO Bad Lobenstein und dem TLBV, die
stufenweise Beauftragung der Planungsleistungen für den Stra-
ßenausbau in der Leutenberger Straße an die USS CONSULT
Planungsgesellschaft für Ingenieurbau und Verkehrsanlagen
GmbH, Zum Kugelfang 17-21, 95119 Naila auf der Grundlage
des Angebotes vom 24.10.2025 in Höhe von 30.267,20 €.

Beschluss-Nr. SL/BV/087/2025
Baumaßnahme Siedlung in Lehesten - Vergabe Planungs-
leistung
Der Stadtrat der Stadt Lehesten beschließt, im Rahmen der
Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung der Baumaßnahme
mit dem ZweckverbandWALO Bad Lobenstein, die stufenweise
Beauftragung der Planungsleistungen für den Straßenausbau
in der Siedlung an die USS CONSULT Planungsgesellschaft für
Ingenieurbau und Verkehrsanlagen GmbH, ZumKugelfang 17-21,
95119 Naila auf der Grundlage des Angebotes vom 24.10.2025
in Höhe von 143.905,41 €.

Beschluss-Nr. SL/BV/088/2025
Baumaßnahme Brennersgrün - Lieferung und Montage
eines Lichtpunktes

1. Der Stadtrat der Stadt beschließt die Vergabe der Liefe-
rung und Aufbau eines Lichtpunktes und Verlegung von
SB-Kabel in Brennersgrün an die TEN Thüringer Energie-
netze GmbH &Co.KG zu einem Auftragswert von 7.821,07 €.
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6. Änderungssatzung

zur Hauptsatzung vom 03.02.2020

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemeinde-
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO)
in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003
(GVBl. S. 41), letzte Änderung vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 277,
288), hat der Stadtrat der Stadt Gräfenthal in der Sitzung am
17. Dezember 2025 die folgende Änderungssatzung beschlossen:

§ 1
Änderungen

§ 11 erhält folgende Fassung:

§ 11
Ehrungen und Ehrenbezeichnungen

Personen, die durch besondere Leistungen oder in sonstiger vor-
teilhafter Weise zur Mehrung des Ansehens der Stadt Gräfenthal
beigetragen haben, können besonders geehrt werden.
Näheres regelt der Stadtrat in einer Ehrensatzung.

§ 2
Inkrafttreten

Die Änderungssatzung tritt mit Wirkung vorn 1. Januar 2026 in
Kraft.

Gräfenthal, den 12.01.2026
Stadt Gräfenthal

Satzung der Stadt Gräfenthal

über die Würdigung besonderer persönlicher
Ereignisse und die Ehrung besonderer Ver-
dienste (Ehrensatzung) vom 12.01.2026

Aufgrund der §§ 11 und 19 der Thüringer Kommunalordnung
(ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Janu-
ar 2003 (GVBI. S. 41), letzte Änderung vom 2. Juli 2024 (GVBI.
S. 277), erlässt die Stadt Gräfenthal folgende Satzung:

§ 1
Allgemeines

(1) Diese Satzung gilt für die Würdigung von Einwohnern der
Stadt Gräfenthal, die zum Zeitpunkt des besonderen persönli-
chen Ereignisses ihren Wohnsitz in Gräfenthal innehaben oder
für die Ehrung von Personen, die sich besonders um die Stadt
Gräfenthal oder ihre Einwohner verdient gemacht haben.
(2) Soweit im Folgenden von Ehrengaben die Rede ist, sind da-
runter Präsente aus Schiefer, Holz, Metall, Porzellan oder Glas
mit aufgebrachten städtischen Motiven (z.B. Stadtwappen oder
Sehenswürdigkeiten) zu verstehen.
(3) Ehrungen können insbesondere bei Ehejubiläen oder bei Er-
reichen sportlicher Höchstleistungen nur vorgenommenwerden,
wenn die Stadt Gräfenthal davon Kenntnis erlangt hat.
(4) Soweit im Folgenden nicht etwas anderes bestimmt wird,
sollen Ehrungen im würdigen Rahmen einer öentlichen Sitzung
des Stadtrates der Stadt Gräfenthal vorgenommen werden.

§ 2
Altersjubiläen

(1) Zur Vollendung des 80., 85., 90. und 95. Lebensjahres erhalten
die Jubilare ein Glückwunschschreiben. Die persönliche Gratu-
lation mit Überreichung eines Blumenpräsent oder Geschenk
erfolgt auf Wunsch der Jubilare durch den Bürgermeister, in
den Ortsteilen durch den Ortsteilbürgermeister. Der Wert des
Blumenpräsent oder Geschenk beträgt um 15 Euro.
(2) Zur Vollendung des 100. Lebensjahres und dann jeden weite-
ren Geburtstag erhalten die Jubilare ein Glückwunschschreiben,
ein Blumenpräsent und ein Geschenk mit persönlicher Gratulati-
on. Der Wert des Blumenpräsentes und des Geschenkes beträgt
zusammen um 25 Euro.

Größere Vorhaben der Stadt Lehesten im Jahr 2026
Nach langer Vorbereitungszeit werden wir in diesem Jahr den
Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Angri nehmen. Ge-
plant ist, dass ab April/Mai 2026 die Arbeiten beginnen und im
Dezember 2026 beendet werden. Das Vorhaben mit geplanten
Baukosten in Höhe von knapp 705.000 Euro wird über Förder-
mittel des Landes in Höhe von 410.000 Euro und des Landkrei-
ses in Höhe von 185.000 Euro und einem Eigenanteil der Stadt
Lehesten nanziert.

In diesem Jahr werden wir auch die Vorbereitungen für den Bau
der Straße „Siedlung“ und „Leutenberger Straße“ vornehmen.
Unser Ziel ist, gemeinsam mit dem Zweckverband Wasser und
Abwasser Lobensteiner Oberland (Bau „Siedlung“) und „Leu-
tenberger Straße“) und auch dem Thüringer Landesamt für Bau
und Verkehr (Bau „Leutenberger Straße“) die Baumaßnahmen
durchzuführen.

Bleiben Sie gesund und behütet!

Ihre Nicole Vockeroth
Bürgermeisterin

5. Änderungssatzung

zur Hauptsatzung vom 03.02.2020

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 der Thüringer Gemein-
de- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - Thür-
KO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Janu-
ar 2003 (GVBI. S. 41), letzte Änderung vom 2. Juli 2024 (GVB1.
S. 277, 288), hat der Stadtrat der StadtGräfenthal in der Sitzung am
15. Oktober 2025 die folgende Änderungssatzung beschlossen:

§ 1
Änderungen

(1) § 12 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Die Stadträte erhalten einen monatlichen Sockelbetrag in
Höhe von 30,00 Euro sowie Sitzungsgeld in Höhe von 25,00
Euro für die notwendige, nachgewiesene Teilnahme an Sitzun-
gen des Stadtrats, seiner Ausschüsse, in denen sie Mitglied
sind, sowie für die Teilnahme an Fraktionssitzungen, die der
Vorbereitung von Sitzungen des Stadtrats dienen. Die Zahl der
Fraktionssitzungen, für die ein Sitzungsgeld gewährt wird, darf
jährlich das Zweifache der Zahl der Sitzungen des Stadtrats nicht
übersteigen. Dabei dürfen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder
pro Tag gezahlt werden.

(2) § 12 Abs. 5 erhält folgende Fassung:

(5) Die ehrenamtlichen kommunalen Wahlbeamten erhalten für
die Dauer ihrer Tätigkeit folgendemonatliche Aufwandsentschä-
digung:

- der ehrenamtliche Bürgermeister von 1.737,33 Euro,
- die Ortsteilbürgermeister der Ortsteile von 249,00 Euro
- der ehrenamtliche Beigeordnete von 434,34 Euro.

§ 2
Inkrafttreten

Die Änderungssatzung tritt mit Wirkung vorn 1. Januar 2026 in
Kraft.

Gräfenthal, den 12.01.2026
Stadt Gräfenthal
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Ortsteilbürgermeister = Ehrenortsteilbürgermeister
Stadtratsmitglied = Ehrenstadtratsmitglied
Mitglied des
Ortsteilrates

= Ehrenmitglied des Ortsteilrates

Sonstige Ehrenbeamte = eine die ausgeübte ehrenamtliche
Tätigkeit kennzeichnende Amtsbe-
zeichnung mit dem Zusatz „Ehren“.

(2) Die Ehrenbezeichnung soll sich nach der zuletzt oder über-
wiegend ausgeübten Funktion richten.
(3) Die Verleihung der Ehrenbezeichnung wird in feierlicher Form
in einer öentlichen Sitzung des Stadtrates unter Aushändigung
einer Urkunde vorgenommen.

§ 8
Auszeichnungen von Bund oder Land

Personen, die mit Auszeichnungen von Bund oder Land geehrt
werden (z.B. Bundesverdienstkreuz oder Ehrenbrief des Landes
Thüringen), überreicht der Bürgermeister oder der Beigeordnete
anlässlich der Verleihung einen Blumenstrauß und eine Ehren-
gabe der Stadt.

§ 9
Sterbefälle

Besteht die Verpichtung der Stadt Gräfenthal zur Teilnahme an
einer Trauerfeier für eine Person des öentlichen Lebens, wird
durch den Bürgermeister, den Beigeordneten oder durch den
Ortsteilbürgermeister ein Blumengebinde oder ein Kranz imWert
von 75,00 € niedergelegt.

§ 10
Sprachform, Inkrafttreten

(1) Die in dieser Satzung verwendeten personenbezogenen
Bezeichnungen gelten für alle Geschlechtsformen.
(2) Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.

Gräfenthal, den 12.01.2026

Beschlüsse
Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal fasste in der Stadtratssit-
zung am 17.12.2025 im öffentlichen Teil folgende Beschlüsse:

Beschluss Nr. SG/BV/084/2025
6. Änderungssatzung zur Hauptsatzung
Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal beschließt die 6. Änderungs-
satzung zur Hauptsatzung vom 03.02.2020.

Beschluss Nr. SG/BV/086/2025
Neubau barrierefreie Bushaltestelle (einseitig) Regelschule
Gräfenthal - Vergabe Planungsleistung
1. Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal beschließt die stufenwei-

se Beauftragung der Planungsleistungen für den Neubau
barrierefreie Bushaltestelle (einseitig) an der Regelschule in
Gräfenthal an das Ingenieurbüro IWSTGmbH, Fritz-Bolland-
Straße 7, 07407 Rudolstadt auf der Grundlage des Angebo-
tes vom 17.11.2025 in Höhe von 6.146,30 €.

2. Der Stadtrat der Stadt Gräfenthal stimmt gleichzeitig der
außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 7.000 € der HHST
63300.94000 - Baumaßnahme Bushaltestelle an der Regel-
schule -. Die Deckung erfolgt überMehreinnahmen der HHST
90000.06140 - Zuweisungen nach dem Gesetz zur Stärkung
kreisangehöriger Gemeinden - in Höhe von 7.000 €.

Informationen des Bürgermeisters

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

zum Beginn des neuen Jahres wünsche ich Ihnen - auch im
Namen des Stadtrates der Stadt Gräfenthal - alles Gute, vor
allem Gesundheit, Zuversicht und persönliches Wohlergehen.
Möge das neue Jahr Ihnen viele schöne Momente, Stabilität und
Kraft für die anstehenden Aufgaben bringen.

(3) Der Bürgermeister kann die Gratulation auf den Beigeord-
neten übertragen.
(4) Altersjubilare, die keine persönliche Gratulation wünschen,
erhalten ein Glückwunschschreiben.
(5) Bei Vorliegen einer Übermittlungssperre erhalten die Jubilare
keine Würdigung, es sei denn, die Gratulation durch den Bürger-
meister ist von der Sperre explizit ausgeschlossen.

§ 3
Geburten

AlsWillkommensgruß für Neugeborene erhalten die Eltern je Neu-
geborenen einmalig 100,00 € und ein Glückwunschschreiben.

§ 4
Ehejubiläen

Zur Ehrung anlässlich der Goldenen Hochzeit (50 Jahre), Dia-
mantenen Hochzeit (60 Jahre), Eisernen Hochzeit (65 Jahre),
Gnaden Hochzeit (70 Jahre) und Kronjuwelen Hochzeit (75 Jahre)
erhalten die Jubilare ein Glückwunschschreiben, sofern die Stadt
Gräfenthal hiervon Kenntnis erlangt.

§ 5
Besondere Verdienste

(1) Einwohnern der Stadt Gräfenthal werden anlässlich heraus-
ragender sportlicher Erfolge folgende Ehrungen zu teil:

Deutscher Meister,
Europameister,
Weltmeister oder
Olympiasieger

öentlicher Empfang,
Blumenpräsent,
Glückwunschschreiben,
Ehrengabe der Stadt
im Wert von 100,-

(2) Langjähriger Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt
Gräfenthal einschließlich der Ortsteilfeuerwehren:

10jährige Zugehörigkeit Urkunde, Präsent im
Wert von 15,00 €

25jährige Zugehörigkeit Urkunde, Präsent im
Wert von 25,00 €

40jährige Zugehörigkeit Urkunde, Präsent im
Wert von 50,00 €

50jährige Zugehörigkeit Urkunde, Präsent im
Wert von 100,00 €

60jährige Zugehörigkeit Urkunde, Präsent im
Wert von 150,00 €

Die Überreichung erfolgt durch den Bürgermeister oder den
Beigeordneten in der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr.
(3) Die Stadt Gräfenthal verleiht jährlich auf der Grundlage ei-
ner Festlegung im Bau-, Kultur- und Tourismusausschuss einen
Ehrenamtspreis an eine oder mehrere ehrenamtlich tätige orts-
ansässige Einzelpersonen. Vorschläge auf Verleihung des Ehren-
amtspreises können von Stadträten, Ortsteilräten oder Ortsteil-
bürgermeistern an den Bürgermeister erfolgen. Die Verleihung
des Ehrenamtspreises erfolgt durch den Bürgermeister oder den
Beigeordneten im Rahmen eines öentlichen Empfangs im Ver-
leihungsjahr. Die Höhe des Ehrenamtspreises richtet sich nach
den durch den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zur Verfügung
gestellten Fördermitteln für das ehrenamtliche Engagement.

§ 6
Ehrenbürger

(1) Personen, die sich in besonderem Maße um die Stadt und
das Wohl ihrer Einwohner verdient gemacht haben, können zu
Ehrenbürgern ernannt werden. Die Verleihung des Ehrenbür-
gerrechtes kann nur an lebende natürliche Personen erfolgen.
Der Vorschlag auf Verleihung des Ehrenbürgerrechtes kann von
jedermann an den Bürgermeister erfolgen.
(2) Die Entscheidung über die Verleihung des Ehrenbürgerrechts
obliegt allein dem Stadtrat.
(3) Die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes wird in feierlicher
Form in einer öentlichen Sitzung des Stadtrates unter Aus-
händigung einer Urkunde vorgenommen.

§ 7
Ehrenbezeichnung

(1) Personen, die als Mitglieder des Stadtrates oder Ehrenbeamte
insgesamt mindestens 20 Jahre ihr Mandat oder Amt ausgeübt
haben, können folgende Ehrenbezeichnungen erhalten:

Bürgermeister = Ehrenbürgermeister
Beigeordneter = Ehrenbeigeordneter
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Haushalt 2026
Der Haushalt für das Jahr 2026 bendet sich in der Endabstim-
mung und soll in der nächsten Stadtratssitzung beschlossen
werden.

Die nanzielle Ausstattung unserer Stadt reicht zunehmend nicht
mehr aus, um unsere Aufgaben dauerhaft und im gebotenen
Maß zu erfüllen. Die Kreis- und Schulumlagen sollen weiter stei-
gen, während die Kosten in nahezu allen Bereichen zunehmen.
Somit werden die nanziellen Spielräume zur Erfüllung unserer
Pichtaufgaben immer enger.
Für das laufende Jahr wird es schwierig, aber voraussichtlich
möglich, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen.

Neue VG Vorsitzende
Unsere Verwaltungsgemeinschaft steht seit dem 11. Januar unter
neuer Führung durch Frau Mützel. Als stellvertretender Vorsit-
zender der VG habe ich in den vergangenen eineinhalb Jahren
einen guten Einblick in die Verwaltungsabläufe und Strukturen
erhalten. Vor diesem Hintergrund kann ich Ihnen sagen: Frau
Mützel hat ein äußerst verantwortungs- und anspruchsvolles Amt
übernommen und es müssen viele komplexe Themen angegan-
gen werden. Ich wünsche ihr, auch im Namen des Stadtrates,
Kraft und Weitblick für die anstehenden Aufgaben sowie eine
glückliche Hand bei ihren Entscheidungen.

Termine:
Die nächste Stadtratssitzung ndet voraussichtlich am 11. Fe-
bruar 2026 statt und am 25. Februar ist die diesjährige Ein-
wohnerversammlung geplant. Hier wird ein Überblick über die
anstehenden Baumaßnahmen gegeben und auch Einwohner-
fragen werden beantwortet. Eine entsprechende Einladung wird
wie üblich bekanntgegeben.
Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, zu unserem diesjäh-
rigen Feuerwehrjubiläum 125 Jahre Feuerwehr, 150 Jahre Erst-
erwähnung der Feuerwehr vom 26. - 28. JUNI 2026 auf den
Festplatz Ringelteich einzuladen.

Marcel Kuhnen
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung des ZWA Saalfeld-Rudolstadt
Aufgrund des § 22 Abs. 2 Thüringer Gesetz über die kommunale
Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) verweist die Stadt Gräfenthal
auf die folgende öentliche Bekanntmachung des ZWA Saalfeld-
Rudolstadt:

Der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseiti-
gung für die Städte und Gemeinden des Landkreises Saalfeld-
Rudolstadt hat die

Haushaltssatzung des ZWA Saalfeld-Rudolstadt
für das Wirtschaftsjahr 2026

im gemeinsamen Amts- undMitteilungsblatt 22/25 des Landkrei-
ses Saalfeld-Rudolstadt, der Städte Saalfeld/Saale, Rudolstadt
und Bad Blankenburg am 18.12.2025 öentlich bekanntgemacht.

Marcel Kuhnen
-Bürgermeister-

Erfolgreicher Weihnachtsmarkt und Vereinsweihnacht
Ein herzliches Dankeschön gilt allen beteiligten Vereinen, dem
Organisationsteam sowie allen eißigen Helfern und Unter-
stützern für die hervorragende Organisation, Vorbereitung und
Durchführung des Weihnachtsmarktes. Dieser war mit zahlrei-
chen zufriedenen Besuchern wie in den Vorjahren wieder ein
voller Erfolg. Mein besonderer Dank gilt ebenso allen beteiligten
Künstlerinnen, Künstlern und Musikern für das großartige Büh-
nenprogramm sowie Herrn Mirko Schade für die stimmungsvolle
Moderation.
Auch die Glühweinhütte entwickelte sich wieder zu einem be-
liebten Ort der Begegnung und des Austauschs.
Ein Höhepunkt war die traditionelle Lichterfahrt unserer Feu-
erwehr zum Nikolaustag, organisiert von unseren Feuerwehr-
kameradinnen und -kameraden sowie dem Feuerwehrverein.
Diese besondere Aktion bereichert jedes Jahr die Vorweih-
nachtszeit und ist vor allem für unsere Kinder ein großartiges
Erlebnis. Für zusätzliche Highlights an der Glühweinhütte sorgten
die Alpakas von der Baerskuppe in Gebersdorf sowie das Finale
mit der großen „Après-Ski-Party“.

Seniorenweihnachtsfeier
Die Seniorenweihnachtsfeier in der Begegnungsstätte des Kin-
dergartens war durch die AWO und den AWO-Ortsverband her-
vorragend organisiert. Es gab ein sehr schönes Programm und
beste Unterhaltung bei Kaee und Kuchen - herzlichen Dank an
alle Mitwirkenden.
Es ist mir ein besonderes Anliegen, darauf hinzuweisen, dass
die Einladung zur Seniorenweihnachtsfeier ausdrücklich allen
Seniorinnen und Senioren der Stadt Gräfenthal gilt. Es würde
mich sehr freuen, auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gäste
persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam einen schönen
Nachmittag zu verbringen.

Würdigung des Ehrenamtes
Am Ende des Jahres haben wir im Rahmen einer kleinen Fei-
erstunde im Rathaus das Ehrenamt gewürdigt. Auf Vorschlag
der Ortsteilbürgermeister und Ortsteilbürgermeisterin sowie der
Fraktionen im Stadtrat wurden folgende Bürger für ihr ehrenamt-
liches Engagement geehrt:

Die Lichtenhainer Dorfsänger
Frau Ellen Ehm
Herr Jürgen Tkotz
Herr Bernd Stammberger
Frau Bianca Fischer
Frau Christel Wiegand

Ich danke jeden einzelnen von Ihnen für Ihr Engagement und
Ihren Einsatz. „Sie machen unsere Stadt mit ihren Ortsteilen
lebens- und liebenswert!“ Sie bereichern unseren Alltag, schaf-
fen Begegnungen und fördern so die Lebensfreude und soziale
Kontakte.

Baumaßnahme Meernacher Straße
Die Meernacher Straße wurde Ende November nach dreijähriger
Bauzeit durch den Landrat Marko Wolfram im Rahmen einer
kleinen Feierstunde freigegeben. Ich freue mich für unsere Stadt
über die Investition von Landkreis, ZWA und TEN in unsere Infra-
struktur, von der wir alle nun viele Jahre protieren können und
danke insbesondere den Anwohnern für die notwendige Geduld.
Es ist mir bewusst, dass die Baumaßnahme den Anwohnern in
Meernach und den Einwohnern von Creunitz einiges abverlangt
hat. Bei der zum Teil noch nicht funktionierenden Straßenbe-
leuchtung läuft die Fehlersuche und ich bin zuversichtlich, dass
bald alle Straßenlampen wie gewünscht funktionieren.

Baumaßnahme Gebersdorfer Straße
In der Gebersdorfer Straße konnte der erste Bauabschnitt erfolg-
reich fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben werden. Die
Stadt Gräfenthal ist mit dem barrierefreien Ausbau der Bushal-
testellen und der Neuerrichtung der Straßenbeleuchtung an der
Baumaßnahme beteiligt. Aus meiner Sicht hat die ausführende
Baurma äußerst zügig und ordentlich gearbeitet. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen und nach derzeitigem Stand sollen die
Arbeiten im Februar weitergehen. Die Arbeiten werden wie im
letzten Jahr unter Vollsperrung durchgeführt.
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Amtsgericht Rudolstadt
Az.: K 1/25 Rudolstadt, 23.01.2026

Terminsbestimmung:

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am

Datum Uhrzeit Raum Ort
Mittwoch,
25.03.2026

10:00 Uhr II,
Sitzungssaal

Amtsgericht Rudolstadt,
Marktstraße 54,
07407 Rudolstadt

öentlich versteigert werden:

Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Gebersdorf

lfd.
Nr.

Gemarkung Flur, Flur-
stück

Wirtschaftsart u. Lage Anschrift m2 Blatt

1 Gebersdorf -, 6/5 Erholungsäche,
Gebäude- und Freiäche - im Dorfe

98743 Gräfenthal
OT Gebersdorf

537 128
BV 2

3 Gebersdorf -, 10/8 Gebäude- und Freiäche - Im Dorfe 98743 Gräfenthal
OT Gebersdorf

101 179
BV 3

4 Gebersdorf -, 10/14 Gebäude- und Freiäche - Gebersdorf 98743 Gräfenthal
OT Gebersdorf

11 164
BV 2

Gebersdorf -, 10/15 Gebäude- und Freiäche - Gebersdorf 98743 Gräfenthal
OT Gebersdorf

57 164
BV 2

Gebersdorf -, 10/16 Gebäude- und Freiäche - Gebersdorf 17 Gebersdorf 17,
98743 Gräfenthal

116 164
BV2

Lfd. Nr. 1
Objektbeschreibung/Lage
(lt. Angabe d. Sachverständigen):
Garten zum Wohnhaus; unbebaut;

Verkehrswert: 5.100,00 €

Lfd. Nr. 3
Objektbeschreibung/Lage
(It. Angabe d. Sachverständigen):
Zufahrt zum Wohnhaus; unbebaut;

Verkehrswert: 1.900,00 €

Lfd. Nr. 4
Objektbeschreibung/Lage
(lt. Angabe d. Sachverständigen):
nicht unterkellertes, zweigeschossiges Wohnhaus mit Anbau;
teilweise ausgebautes DG; EG teils im Rohbauzustand; leerste-
hend; Baujahr 1927; Garage und Scheune vorhanden

Verkehrswert: 51.000,00 €
Weitere Informationen unter www.zvg-portal.de

Der Versteigerungsvermerk ist am 30.01.2025 in das Grundbuch
eingetragen worden.
Der nach § 13 ZVG für wiederkehrende Leistungen maßgebliche
Beschlagnahmezeitpunkt ist der 29.01.2025.

Auorderung:
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks
aus dem Grundbuch nicht ersichtlich waren, sind spätestens
im Versteigerungstermin vor der Auorderung zur Abgabe von
Geboten anzumelden und, wenn der Gläubiger widerspricht,
glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des
geringsten Gebotes nicht berücksichtigt und bei der Verteilung
des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und
den übrigen Rechten nachgesetzt werden.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder
des nach § 55 ZVGmithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird
aufgefordert, vor der Erteilung des Zuschlags die Aufhebung
oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen,
widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle
des versteigerten Gegenstandes tritt.

Hinweis:
Es ist zweckmäßig, bereits dreiWochen vor demTermin eine
genaue Berechnung der Ansprüche an Kapital, Zinsen und
Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem
Grundstück bezweckenden Rechtsverfolgung mit Angabe
des beanspruchten Ranges schriftlich einzureichen oder
zu Protokoll der Geschäftsstelle zu erklären.
Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn bereits eine Anmeldung
vorliegt und keine Änderungen eingetreten sind. Die Ansprüche
des Gläubigers gelten auch als angemeldet, soweit sie sich aus
dem Zwangsversteigerungsantrag ergeben.

Gemäß §§ 67 - 70 ZVG kann im Versteigerungstermin für ein
Gebot Sicherheit verlangt werden.
Die Sicherheit beträgt 10 % des Verkehrswertes und ist sofort
zu leisten.
Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen.
Bietvollmachten müssen öentlich beglaubigt sein.

gez. Puls
Rechtspegerin

Beglaubigt
Rudolstadt, 26.01.2026
Wiegand, Justizangestellte
Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle - Siegel -

Ende des amtlichen Teils
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Nichtamtlicher Teil

Verwaltungsgemeinschaft
Schiefergebirge

Informationen

Fischereischeinkurs 2026
Wer den Fischfang mit der Angel ausüben oder ein Fischgewäs-
ser anpachten möchte, benötigt hierfür einen Fischereischein.
Dieser ist zwingend zum Erwerb einer Angelerlaubnis oder für
den Abschluss eines Pachtvertrages notwendig. Die hierzu nöti-
ge Fischerprüfung ndet voraussichtlich am 28. März 2026 statt.
Die Angelscherschule Thüringen hält hierzu den erforderlichen
Vorbereitungskurs ab. Dieser ndet am 14./15. und am 21./22.
Februar in Friesau statt. Interessenten melden sich bitte beim
Kursleiter telefonisch 036651 31115 oder persönlich im Angel-
geschäft Zweiling Holzstößerweg 24 in Bad Lobenstein.

Helmut Zweiling

Wichtiges auf einen Blick

Öentliche Bekanntmachung

des Gewässerunterhaltungsverbandes (GUV)
Loquitz/Saale über die Durchführung von Maß-
nahmen der Gewässerunterhaltung im Jahr 2026.
Diese Bekanntmachung gilt als Ankündigung im Sinne des § 41
Wasserhaushaltsgesetz. Eigentümer, An- und Hinterlieger, ha-
ben nach vorheriger Ankündigung zu dulden, wenn der Unterhal-
tungspichtige oder von ihm beauftragte Personen, Grundstücke
betreten, vorübergehend benutzen und aus ihnen Bestandteile
für die Unterhaltung entnehmen, wenn diese anderweitig nur
mit unverhältnismäßig hohen Kosten beschat werden können.
Werden Grundstückseigentümer im besonderen Maße von
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung betroen, erfolgt eine
gesonderte Information.

Der GUV ist Unterhaltungspichtiger im Sinne des § 31 Abs.
2 Thüringer Wassergesetz und hat entsprechend der Bestim-
mungen des § 31 Abs. 8 Thüringer Wassergesetz einen Gewäs-
serunterhaltungsplan für 2026 aufgestellt. In diesem sind die
planmäßig durchzuführenden Arbeiten dargestellt.

Schwerpunktmäßig handelt es sich dabei um Mahd-, Krau-
tungs- und Sohlräumungsmaßnahmen zur Gewährleistung des
ordnungsgemäßen Wasserabusse. Diese Arbeiten werden im
Zeitraum von Mai bis Oktober ausgeführt.

Baumschnittmaßnahmen werden nach den Vorgaben des Natur-
schutzrechts in der Zeit vonOktober bis Ende Februar ausgeführt.

Im März erfolgt die Durchführung der Verbandsschau. Die Ter-
mine und die Gewässerabschnitte die besichtigt werden sollen,
werden öentlich bekannt gemacht.

Kontrollmaßnahmen, sowie Maßnahmen die als Reaktion auf fest-
gestellte Mängel, Biberaktivitäten oder Anzeigen erfolgen, sind
darüber hinaus ganzjährig möglich. Müssen hierfür eingefriedete
Grundstücke betreten werden, wird der Eigentümer kontaktiert.

Im Rahmen der Sorgfaltspicht, obliegt es dem Eigentümer,
Anlagen, die durch Maßnahmen der Gewässerunterhaltung be-
einträchtigt oder beschädigt werden könnten, hinreichend zu
kennzeichnen. Hierfür ist ein Pfahl, der mindestens 1,5 m über
Geländeoberkante ragt zu verwenden. Unterbleibt die Kenn-
zeichnung, sind Haftungsansprüche ausgeschlossen.

Gewässerunterhaltungsverband Loquitz/Saale

Informationen

Zweckverband Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung Saalfeld-Rudolstadt
Die Fäkalentsorgung ndet wie folgt statt:

Döhlen 30.03.2026
Marktgölitz 30. 03.2026
Reichenbach 31.03.2026

Der Zweckverband oder der von ihm beauftragte Abfuhrunter-
nehmer räumt die Grundstückskläranlagen und fährt den Fä-
kalschlammmindestens einmal pro Jahr ab. Den Vertretern des
Zweckverbandes und ihren Beauftragten ist ungehindert Zutritt
zu den Grundstücksentwässerungsanlagen zu gewähren.
Einen unverbindlichen Tourenplan für das Jahr 2026 entnehmen
Sie auch unserer Homepage:
http://www.zwa-slf-ru.de/service/entsorgungstermine

Witterungsbedingte Änderungen behalten wir uns vor.

Grundstückseigentümer, die eine Auage zur Stilllegung ihrer
Kleinkläranlage erhalten haben, bitten wir um rechtzeitige Ver-
einbarung eines gesonderten Termins für die letzte Entleerung.
Aus arbeitsorganisatorischen Gründen muss die Anmeldung bis
spätestens zwei Wochen vor dem beabsichtigten Abfuhrtermin
erfolgen. Dies gilt auch für zusätzlich notwendige Entsorgungen.
Grundstückseigentümer mit einer vollbiologischen Kläranlage
müssen die in Absprache mit der Wartungsrma notwendige
Leerung ebenfalls bei uns gesondert anmelden.

Matschke
AL Abwasser

Nachruf
In Trauer nimmt die Gemeinde Probstzella Abschied von

Gabriela Rost

Sie war im Vorstand der Kultur- und Sportstiftung der
Gemeinde Probstzella sowie auch langjährig im

Gemeinderat Probstzella tätig.

Sie hat in dieser Zeit ihre Aufgaben
sehr gewissenhaft wahrgenommen und

sich um das Wohl der Gemeinde verdient gemacht.

Die Gemeinde wird ihr Anden-
ken stets in Ehren halten.

Marco Müller
Bürgermeister mit Gemeinderat Probstzella

Wir gratulieren

... zum Geburtstag

in Probstzella
02.02. Frau Brigitte Böhme zum 75. Geburtstag
06.02. Frau Anja Büttner zum 80. Geburtstag
12.02. Frau Thea Tigges zum 90. Geburtstag
20.02. Frau Roswitha Eulenstein zum 70. Geburtstag
im OT Großgeschwenda
27.02. Frau Erika Büsch zum 75. Geburtstag
im OT Kleinneundorf
08.02. Frau Margit Sölle zum 75. Geburtstag
im OT Marktgölitz
25.02. Herr Volkmar Hiller zum 70. Geburtstag
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im OT Reichenbach
13.02. Frau Heike Haftmann zum 75. Geburtstag
im OT Roda
09.02. Frau Hannelore Wolfram zum 75. Geburtstag
im OT Unterloquitz
02.02. Frau Maria Schlegel zum 75. Geburtstag
im OT Zopten
16.02. Frau Brigitte Friese zum 80. Geburtstag

Schulnachrichten

Sicherheitswesten für
Schulanfänger in Probstzella
Auch die ABC-Schützen der Grundschule Probstzella sind nun
mit neuen Sicherheitswesten ausgestattet. Der Lions Club Saal-
feld hat den Wunsch der Schule nach besserer Sichtbarkeit in
der dunklen Jahreszeit gern aufgegrien und entsprechende
Westen bereitgestellt. In den vergangenen Tagen überreichten
Lions-Präsident Maik Kowalleck und Lions-Mitglied Gerhard
Weedermann gemeinsam mit Bürgermeister Marco Müller die
Sicherheitswesten persönlich an die Kinder.

Maik Kowalleck hob bei der Übergabe hervor, wie wichtig eine
gute Sichtbarkeit im Straßenverkehr gerade für die jüngsten
Verkehrsteilnehmer ist. Mit den Westen solle dazu beigetragen
werden, dass die Kinder auf dem Schulweg und bei Aktivitäten
außerhalb des Schulgebäudes frühzeitig wahrgenommen wer-
den - besonders an dunklen Wintermorgen.

Neben der erneuten Unterstützung erinnert die Schule daran,
dass auch der schuleigene Trinkbrunnen seit seiner Anschaung
durch die Mitförderung des Lions Clubs rege genutzt wird und
längst zum festen Bestandteil des Schulalltags geworden ist.

Lions-Präsident Maik Kowalleck und Lions-Mitglied Gerhard
Weedermann gemeinsam mit Bürgermeister Marco Müller bei
der Übergabe der Sicherheitswesten an die Erstklässler der
Grundschule Probstzella.

Vereine und Verbände

Heimatverein Probstzella e. V.
Zeigt uns euer Haus - damals und heute. Der Heimatverein sam-
melt alte Fotos wie sich unser Ort über die Jahre verändert hat.

Wer alte Fotos seines Hauses und ein aktuelles Foto hat, kann
sie uns gerne überlassen. Für die Gestaltung unseres jährlichen
Heimatheftes suchen wir ständig interessante Themen.

Ihre Bilder können sie uns per Mail unter folgender Adresse
zukommen lassen: heimatverein.probstzella@gmx.de

Sie können uns auch per Telefon unter Probstzella App. 73425
Fam. Ehrhardt kontaktieren.

Der Heimatverein Probstzella e.V.
Stieven Ehrhardt Mitglied Vorstand

Schützengesellschaft
1896 Probstzella e.V.

Treen der Vereinsmitglieder im “Alten Forsthaus“
jeden 1. Donnerstag des Monats
Beginn 19.00 Uhr

Trainingsschießen im Schützenhaus Ebersdorf
jeden 3. Donnerstag des Monats
Beginn 18.30 Uhr

Interessenten kommen bitte zu uns!

Kirchliche Nachrichten

Evangelische Kirche Probstzella

Herzliche Einladung zu folgenden
Gottesdiensten und Veranstaltungen

Sonntag, 1. Februar 2026
10.00 Uhr Unterloquitz
13.30 Uhr Großgeschwenda
Sonntag, 8. Februar 2026
09.00 Uhr Lichtentanne

Gottesdienst zum Ende der Bibelwoche
10.15 Uhr Probstzella

Gottesdienst zum Ende der Bibelwoche
Sonntag, 22. Februar 2026
09.00 Uhr Marktgölitz (Pfarrer i.R. Harald Graul)
10.15 Uhr Oberloquitz (Pfarrer i.R. Harald Graul)

Bibelwoche in unserem Kirch-
spiel vom 2. bis 8. Februar 2026

Thema: Das biblische Buch Esther „Vom Feiern und Fürchten“
Dieses Buch behandelt zeitlose Fragen zur Bedeutung von Iden-
tität und Glauben in schwierigen Zeiten.

Montag, 2. Februar 2026
19.00 Uhr im Pfarrhaus Oberloquitz

Ein Bibelabend zu einem
Abschnitt aus dem Buch Esther
mit Pfarrer Bodo Gindler aus Probstzella

Mittwoch, 4. Februar 2026
19.00 Uhr im Pfarrhaus Probstzella

Ein Bibelabend zu einem
Abschnitt aus dem Buch Esther
mit Pastorin Ina Winter aus Kaulsdorf

Freitag, 6. Februar 2026
19.00 Uhr im Pfarrhaus Lichtentanne

Ein Bibelabend zu einem Ab-
schnitt aus dem Buch Esther
mit Diakon Mario Wöckel aus Drognitz.

Sonntag, 8. Februar 2026
09.00 Uhr Lichtentanne

Gottesdienst zum Abschluss der Bibelwoche
10.15 Uhr Probstzella

Gottesdienst zum Abschluss der Bibelwoche

Kontakt:
Pfarramt Probstzella
Pfarrer Bodo Gindler
Obere Gasse 3, 07330 Probstzella
Tel: 036735/72273
E-Mail: pfarramt-probstzella@kirchenkreis-rudolstadt-saalfeld.de
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Probstzellaer Karnevalsclub

„ZKC“ e.V.

Der ZKC lädt ein

Die fünfte Jahreszeit steuert Ihrem Höhepunkt entgegen

und auch in diesem Jahr wollen wir diesen mit Euch feiern.

Der ZKC lädt alle begeisterten Närrinnen und Narren zum

Faschingswochenende unter dem Motto:

„Liebe ist da, der Fasching auch, alles was ein Zeller brauch“
nach Probstzella ins „Haus des Volkes“ recht herzlich ein.

Samstag, 14. Februar 2026
20:11 Uhr Galaabend
(Einlass ab 19:00 Uhr)

Sonntag, 15. Februar 2026
14:11 Uhr Kinderfasching

Unsere Senioren möchten wir natürlich
auch recht närrisch und herzlich zum
Galaabend begrüßen, wenn es wieder
aus allen Kehlen schallt:

„...Gelle, Gelle, Gelle,

am schönsten ist‘s in Zelle...“
Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Ein dreifach donnerndes

„Zelle Helau“

Ronald Amm

Präsident

(Bewirtung durch den ZKC / Bitte zur Veranstaltung keine großen Taschen mitbringen)
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Wir gratulieren

... zum Geburtstag

in Lehesten
10.02. Herr Josef Klug zum 80. Geburtstag
12.02. Herr Detlef Herrmann zum 70. Geburtstag
22.02. Frau Vera Rosenbusch zum 70. Geburtstag
23.02. Frau Margit Färber zum 70. Geburtstag
24.02. Herr Klaus Götze zum 75. Geburtstag

Schulnachrichten

Wir sagen Danke!
Allen Mitgliedern, Spendern, Sponsoren und Institutionen un-
seres Heimatortes möchten wir für die Unterstützung unseres
Vereins herzlich danken. Für unsere Schülerinnen und Schüler
konnten wir dadurch vielfältige Projekte in der Schule ermögli-
chen. Besonderen Dank gilt der Sumida Lehesten Gmbh für eine
Spende von 500 Euro.
Unser erschaener Platz der Einkehr und Erholung an der „Alten
Mühle“ wurde im Herbst dank der Leader- Aktionsgruppe Saale-
Orla e. V., der Tischlerei Sebastian Bliem aus Leutenberg sowie
Mühlenfreunden mit einer neuen Sitzgruppe versehen.

„Lasst uns gehen mit frischem Mute
in das neue Jahr hinein.
Alt soll unsere Lieb‘ und Treue,
neu soll unsre Honung sein.
(H. Hoffmann von Fallersleben)

Vorstand des Schulfördervereins

Kirchliche Nachrichten

Gottesdienste und Veranstaltungen
in Lehesten und Schmiedebach

Sonntag, 01. Februar 2026
09.00 Uhr Gottesdienst in Schmiedebach
10.30 Uhr Gottesdienst in Lehesten
Dienstag, 10. Februar 2026
14.00 Uhr Gemeindenachmittag in Schmiedebach
Mittwoch, 11. Februar 2026
14.00 Uhr Gemeindenachmittag in Lehesten
Sonntag, 01. März
09.00 Uhr Gottesdienst in Schmiedebach
10.30 Uhr Gottesdienst in Lehesten

Bitte beachten Sie die Aushänge in den Gemeinden, da sich
Termine ändern oder neu dazu kommen können.
Das Pfarramt in Leutenberg ist unter Tel. 036734/22272 erreich-
bar. Bitte sprechen Sie auf den Anrufbeantworter, damit wir Sie
zurückrufen können. DieWebsite mit allen aktuellen Änderungen
ist zu nden unter www.kirche-leutenberg.de.

Heide Müller
Pfarramtsassistentin

Sonstiges

Wir gedenken der Verstorbenen
Frau Karola Lenke
verstorben am 20.12.2025
wohnhaft gewesen in Lehesten, OT Brennersgrün

Frau Marion Hirt
verstorben am 03.01.2026
wohnhaft gewesen in Lehesten, OT Schmiedebach

Wir gratulieren

... zum Geburtstag

in Gräfenthal
01.02. Gerhard Scheuer zum 75. Geburtstag
20.02. Barbara Geißler zum 75. Geburtstag
27.02. Siegfried Krauß zum 80. Geburtstag
im OT Buchbach
12.02. Herr Gerhard Peterhänsel zum 75. Geburtstag
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im OT Gebersdorf
12.02. Herr Ulrich Günther zum 70. Geburtstag
im OT Großneundorf
25.02. Herr Lothar Schröder zum 75. Geburtstag
im OT Lichtenhain
30.01. Frau Marlis Jakob zum 70. Geburtstag

im OT Lippelsdorf
16.02. Herr Manfred Lippmann zum 70. Geburtstag

Veranstaltungen
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Vereine und Verbände

Rentnerweihnachtsfeier in Lichten-
hain mit wunderschönem Programm
Am 13.12.2025 trafen sich die Rentnerinnen und Rentner des
Dorfes zur traditionellenWeihnachtsfeier im Vereinshaus „Grüner
Baum“ Lichtenhain.
Im festlich geschmückten Saal konnten sie unsere gerade noch
rechtzeitig fertig gewordene neue Theke in Augenschein neh-
men.
Nach einem gemütlichen Kaeetrinken wurden die Anwesenden
von einem aufwendig eingeübten Programm unserer Dorfkinder
verzaubert.
Unter der Moderation von Danny hatten die Kinder Ida, Stella,
Armin, Jason, Jonas, Jannik und Simon ganz vielfältige Darbie-
tungen vorbereitet.
Es wurde eineWeihnachtsgeschichte vorgelesen, Lieder gesun-
gen, Gedichte vorgetragen, akrobatische Übungen gezeigt, ein
Sketch vorgeführt undman konnte einemGitarrenspiel lauschen.
Den Abschluss bildete ein Singspiel, bei dem das Publikummit-
wirken musste, was für alle ein Riesenspaß war.
Alle Gäste waren sehr bewegt von den Darbietungen unserer
Kinder, welche mit einem Riesenapplaus und kleinen Geschen-
ken vom Weihnachtsmann dafür belohnt wurden.

Danach konnten sich alle Anwesenden vom Können unserer
Dorfsänger überzeugen, die wieder von einigen Sängern aus
Hasenthal unterstützt wurden.
Unter der Leitung von Dirigentin Pia Greiner aus Steinach und
mit Begleitung von Jana Kißner am Keyboard boten sie eine
abwechslungsreiche Vielfalt an Weihnachtsliedern an, welche
das Publikum begeisterte und zum Mitsingen animierte.

Es war ein wunderschöner Nachmittag, der sicher noch lange
in Erinnerung bleiben wird.

Wir danken allen, die amWeihnachtsprogrammmitgewirkt haben
von Herzen für ihr Engagement und allen Helfern für ihren Einsatz
bei der Vorbereitung und Durchführung dieser Feier.

Ein besonderes Dankeschön geht an unseren Ortsteilbürger-
meister Sven Göbner, die Dorfsänger Lichtenhain und die Jagd-
genossenschaft Lichtenhain, die mit großzügigen Spenden zum
Gelingen dieses schönen Tages beigetragen haben.

Wir wünschen allen Lichtenhainern und unseren Gästen ein
gesundes und glückliches Jahr 2026 und freuen uns auf ein
baldiges Wiedersehen.

Der Vorstand des HV Lichtenhain e. V.

AWO-Ortsverein Gräfenthal
Zu folgenden Veranstaltungen in der AWO-Begegnungsstätte
sind interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen:

05.02.2026 14:00 Uhr Bingo-Nachmittag
16.02.2026 14:00 Uhr Rosenmontagsball

AWO-Ortsverein Gräfenthal
i. A. Gerhard Scheuer

Kostenfreie Beratung für
Seniorinnen und Senioren in Gräfenthal
Sie sind 63 Jahre oder älter und wünschen sich Unterstützung,
Beratung oder mehr soziale Kontakte? Dann nutzen Sie unser
kostenfreies Beratungsangebot!

Wann? Montag, 23. Februar 2026, von 9:00 bis 12:00 Uhr
Wo? Rathaus Gräfenthal, Marktplatz 1
Was bieten wir an?
individuelle und vertrauliche Beratung
Unterstützung bei Anträgen und Behördenangelegenheiten
Information zu Pege, Vorsorgevollmacht, Patientenverfü-
gung, Betreuungsverfügung und Alltagshilfen
Vermittlung von Dienstleistung und Kontakten

Ihre Ansprechpartnerin: Annett Weidt
Mobil: 0152- 22 37 26 49
E-Mail:
agathe.schiefergebirge@awo-saalfeld.de

Kommen Sie vorbei, wir sind für Sie
da und helfen gern weiter!

Sie haben Fragen zum Projekt?
www.agathe-thueringen.de
gefördert von Thüringer Sozial-
ministerium

Schulnachrichten
Sicherheitswesten
für Schulanfänger in Gräfenthal
Die Grundschule in Gräfenthal hatte sich für ihre Schulanfän-
ger Warnwesten für die dunkle Jahreszeit gewünscht. Dieser
Wunsch konnte nun vom Lions Club Saalfeld erfüllt werden. Für
die neuen Grundschüler wurden leuchtend gelbe Sicherheits-
westen angeschat und in den vergangenen Tagen persönlich
an die Kinder verteilt.
In der Grundschule Gräfenthal erfolgte die Übergabe durch den
amtierenden Lions-PräsidentenMaik Kowalleck, gemeinsammit
dem Bürgermeister von Gräfenthal Marcel Kuhnen.
Bei der Übergabe betonte Maik Kowalleck die Bedeutung der
Aktion:
„Den Mitgliedern des Lions Club Saalfeld ist es ein wichtiges
Anliegen, dass die Schulanfänger auf ihremWeg zur Schule und
bei Ausügen gut erkannt werden. Mit den Warnwesten wollen
wir dazu beitragen, dass unsere Jüngsten im Straßenverkehr
früher wahrgenommen werden und dadurch sicherer unterwegs
sind. Gerade in den Monaten, in denen es morgens noch dunkel
ist, kann eine gute Sichtbarkeit entscheidend sein.“
Die Schule verfügt zudem über einen Trinkbrunnen. Die Anlage
wurde damals vom Lions Club Saalfeld mitgefördert und wird
bis heute intensiv genutzt. Die Schule berichtet, dass der Trink-
brunnen einen festen Platz im Schulalltag der Kinder habe.
Der Lions Club Saalfeld engagiert sich seit vielen Jahren für
soziale und gesellschaftliche Vorhaben in der Region. Dazu ge-
hören Bildungs- und Gesundheitsprojekte, die Unterstützung
von Schulen und Vereinen sowie Hilfsmaßnahmen für Menschen,
die besondere Unterstützung benötigen. Die Mitglieder setzen
sich ehrenamtlich dafür ein, Lebensbedingungen zu verbessern
und dort zu helfen, wo Hilfe gebraucht wird.

Lions-Präsident Maik Kowalleck gemeinsam mit Bürgermeister
Marcel Kuhnen bei der Übergabe der Sicherheitswesten an die
Erstklässler der Grundschule Gräfenthal.
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Kirchliche Nachrichten

Neuapostolische Kirche,
Gemeinde Gräfenthal
Zu den Gottesdiensten sonntags 10.00 Uhr in der Neuapostoli-
schen Kirche Gräfenthal, Mühlbrücke 3, ist jedermann herzlich
eingeladen.
Nähere Informationen erhalten Sie auch in unserem Schaukasten
unter o. g. Adresse.
Gemeinden in der Umgebung benden sich in:

- Neuhaus, Schmalenbuchener Straße 50
- Saalfeld, Clara-Zetkin-Straße 7

Evangelische Kirchgemeinde Gräfenthal
Die evangelische Kirchgemeinde Gräfenthal lädt zu folgen-
den Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 01. Februar
09.00 Uhr Gottesdienst in Großneundorf
10.30 Uhr Gottesdienst in Gräfenthal
Samstag, 14. Februar
17.00 Uhr Andacht zum Valentinstag in Großneundorf

mit Segnung der Paare
Sonntag, 15. Februar
14.00 Uhr Faschingsgottesdienst in Gräfenthal

mit anschließendem Kaeetrinken

Regelmäßige Gruppen und Kreise
Konrmandengespräch
Montag im Gemeinderaum nach Absprache

Christenlehre
Dienstag, 10. und 24. Februar
15.30 Uhr im Gemeinderaum

Gemeindetre
Mittwoch, 04. und 18. Februar
15.00 Uhr im Gemeinderaum

Männerkreis
Donnerstag, 19. Februar
19.00 Uhr im Gemeinderaum

Chor
jeweils mittwochs 19.30 Uhr
abwechselnd im Pfarrhaus Gräfenthal und Probstzella

Kontonummer
Ev. Kirchgenkreisverband Meiningen
IBAN: DE95 8305 0303 0011 0259 13
Stets den Verwendungszweck: „KG Gräfenthal“ angeben!!

So erreichen Sie unsere Kirchgemeinde:
Lektorin Ursula Köster: Handy 0160-2988076
Pfarramt: 036703-80357
Kirchplatz 3
98743 Gräfenthal
Tel. 036703-80 357
Önungszeiten Büro:
dienstags 10-12 Uhr
E-Mail: kirchgemeinde.graefenthal@mail.de

Sonstiges

Wir gedenken der Verstorbenen
Frau Angela Schulze
verstorben am 13.12.2025
wohnhaft gewesen in Gräfenthal

Herr Klaus Liegl
verstorben am 22.12.2025
wohnhaft gewesen in Gräfenthal

Fundsachen
1 Brille (rahmenlos)
Fundort: Gräfenthal

Veranstaltungstipps unserer
Nachbargemeinden
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Zeugenaufruf
Lippelsdorf 35 - wiederholt in Wohn,- u. Nebengebäude
eingebrochen und diverse Gegenstände entwendet.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saalfeld

unter Telefon: 03671 560 entgegen.

JOBS
IN IHRER REGION Ein Produkt der

LINUS WITTICH Medien Gruppe

Wir haben freie Plätze 
in der Tagespflege!

Besuchen Sie unser gemütliches Angebot 
im ehemaligen Bahnhofsgebäude in Leutenberg!

Pflege und Betreuung 
Am Bahnhof Leutenberg GmbH
Bahnhofstraße 6 · 07338 Leutenberg
Tel. 036734/236588  · Tel. 036734236760  
E-mail: info@pflegeheim-leutenberg.de

Wir haben montags bis freitags 
von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet.

Täglich, aber auch nur an einzelnen Tagen, 
kann das Angebot in Anspruch genommen werden. 

Es beinhaltet das gemeinsame Einnehmen von Mahlzeiten, 
Leistungen der Pflege und Betreuung, 

die Beförderung in die Tagespflege und zurück. 
Gern laden wir Sie für ein/zwei Tage zum „schnuppern“ ein.

UNSERE LEISTUNGEN:
• Jahres- u. Gebrauchtwagen • Reifendienst
• Modernste Diagnose • Achsvermessung
• Komplete Unfallinsandsezung • Lackierung
• Scheibenreparatur

Autoservice Albrecht
& Co. GmbH

Auwiesen 10, 07330 Probszella

Telefon: 036735 72243
autoservice-albrecht@web.de

Kindern eine Zukunft zu schenken 
ist ein wundervolles Erlebnis
Erlebe die Kraft der Patenschaft.  
Werde jetzt Pate auf worldvision.de

Das Deutsche 
Zentralinstitut 
für soziale 
Fragen (DZI)
bescheinigt:
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TraueranzeigenTraueranzeigen
Anzeigenannahme Tel. 03677/2050-0
oder www.anzeigen.wittich.de

Nachruf

Wir trauern um unseren langjährigen Mitarbeiter und Kollegen

Thomas Bienert
der im Alter von 50 Jahren verstorben ist.

Thomas Bienert war mehr als 20 Jahre
in unserem Unernehmen ätg.

In all diesen Jahren haben wir seine zuverlässige Art, sein großes
Engagemen und seine Hilsbereischaf sehr geschäz.

In großer Dankbarkeit verabschieden wir uns von einem
liebenswerten Menschen.

Er wird uns als Kollege und Mensch sehr fehlen.

Unser tees Migeühl gil seiner Familie und allen,
die ihm nahestanden.

Sumida Lehesten GmbH
Geschäfsührung und Kollegen

BESTATTUNG
Irrgang & Weber GbR

Die meisten Menschen wissen nicht,
dass man auch traurige Anlässe
wunderbar gestalten kann.

Sprechen Sie uns an,
wir beraten Sie gern.

 0 3 6 7 1 4 5 5 9 2 9 2
07 3 18 S aa l f e l d / S a a l e

Sa a l s t r a ß e 3 6

 0 3 6 4 8 1 5 0 0 4 8
07 8 06 N eu s t a d t /O r l a

Ern s t - Th ä lmann - S t r aß e 4 1 / 4 3
R a t e n z a h l u n g e n b i s 3 6 M o n a t e f ü r a l l e B e s t a t t u n g e n m ö g l i c h !
w w w . b e s t a t t u n g - i r r g a n g - w e b e r . d e  i n f o @ b e s t a t t u n g - i r r g a n g - w e b e r . d e

  NEUHAUS / RWG • SONNEBERGERSTR. 217

 

03679–726463

www.roga-pietaet.de

Es muss von
 Herzen 

kommen, was auf Herzen 
wirken soll. 

Johann Wolfgang 
von Goethe 

 

07318 Saalfeld
Saalstraße 27

24h-Telefon
03671 | 52 77 88

98743 Gräfenthal
Coburger Straße 28

24h-Telefon
036703 | 7 18 30

www.bestattungshaushofmann.de
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TraueranzeigenTraueranzeigen
Anzeigenannahme Tel. 03677/2050-0
oder www.anzeigen.wittich.de

Über alle Gräber wächst zuletzt das Gras,
Alle Wunden heilt die Zeit, ein Trost ist das,

Wohl der schlechteste, den man dir kann erteilen;
Armes Herz, du willst nicht, dass die Wunden heilen.
Etwas hast du noch, solang es schmerzlich brennt;

Das Verschmerzte nur ist tot und abgetrennt.
Friedrich Rückertwittich.de/traueranzeigenTraueranzeigen online aufgeben:
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LINUS WITTICH Medien KG

Hallo Mamas und Papas, Kinder, Omas und Opas,  
frisch Vermählte aufgepasst!
Gestalten Sie in wenigen Schritten Ihre ganz persönliche und  
individuelle Familienanzeige schnell und einfach über das Internet! 

Einfach auf www.wittich.de/anzeigen/familienanzeigen gehen und den  
Erscheinungsort eingeben. Schon können Sie aus verschiedenen  
Anzeigenvorlagen auswählen oder selbst kreativ sein!

Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da.
Telefonisch: 0 36 77 - 20 50- 0
Per E-Mail: info@wittich-langewiesen.de
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Ihr pesönlich
Familinanzig

EINKINDFÜLLTDEN
PLATZINDEINEM

HERZEN,VONDEMDU
NIEWUSSTEST,DASS

ERLEERWAR.

DANKE
FÜRDIEGLÜCKWÜNSCHE

UNDGESCHENKEZUR
GEBURTUNSERESSOHNES.

MAYAUNDDAVID

3.10.2022 
UM 09.01 UHR
3550 GRAMM
UND 53 CM

Lorenzo

Wir sagen JA!

Anna-Lena &
Joachim Muster
Am 22. September 2022 um 11.30 Uhr im Rathaus
Musterhausen.

Musterdorf, im September 2022

♥♥♥-lichen Dank!
Für die vielen Blumen, Glückwünsche und

Geschenke anlässlich meines

65. Geburtstages
möchte ich mich bei meiner Familie,

Freunden, Nachbarn und Bekannten recht
herzlich bedanken.

Ein herzliches Dankeschön gilt der
Pension Mustermann und dem

Schützenverein Muster.

Eure Karin Musterheim
Musterstadt, im August 2022

Der Tag unserer

Silberhochzeit
soll für uns wunderschön

werden. Und das wollen wir  
mit euch – unseren Verwandten, 

Freunden und Bekannten –
am 10. Dezember 2022 

gebührend feiern.
Wir freuen uns darauf.

Wilma Musterbach
Christian Musterbach

Musterheim, Musterstraße 25,
im November 2022

F22_65c
H: 55 x B: 90 mm

F22_102c
H: 80 x B: 90 mm

F22_206c
H: 85 x 
B: 90 mm F22_43c

H: 60 x B: 90 mm
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LVM-Versicherungsagentur 

Birgit Geyer
Gräfenthaler Straße 2 
07330 Probstzella
Telefon 036735 70491
info@geyer.lvm.de

Wir kümmern uns um Ihre 
Versicherungs- und Finanzfragen!

Bürozeiten 
Mo. 09.00 - 12.30 Uhr 
Di.  09.00 - 19.00 Uhr 
Do. 13.00 - 19.00 Uhr 
und nach Vereinbarung

b.geyer@agentur.lvm.de

+

Numismatiker sucht Münzen aller Art

Numismatiker kauft Münzen aller Art zum Sammlerwert.
Kaufe einzelne Münzen sowie ganze Münzsammlung

✆0151 688 39 338
Herr Albrecht
Vereinbaren Sie heute noch einen Termin

✆0151 688 39 338
SeelenRaum –
Stefanie Fasora

Ein wunderbarer  
Abend in  
der Gruppe  
zum
Auftanken   
Aufblühen  
Aufatmen

Wann: Jeden 2.
Donnerstag im Monat
19.00 - 21.30 UHR

Wo: Staatsbruch 4
07349 Lehesten

Anmelden bei Stefanie
01774735848

Wieviel: 
25€

WITTICH.DE/FAMILIENANZEIGEN
Zeit sparen - Anzeigen online buchen:


